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Sehr geehrter Herr Dr. Bartels,





da der Beschluss des Bewertungsausschusses  zur Nachvergütung der genehmigungspflichtigen Leistungen gem. dem Urteil des Bundessozialgerichtes vom 28.01.2004 vom Bundesministerium für Gesundheit und Soziales nicht beanstandet wurde, bitte ich





um sofortige Neubescheidung der Quartale 01/2000 bis 02/2004


um die Berücksichtigung des Beschlusses in der Bescheidung des 3. Quartals 2004.





Ich gehe davon aus, dass die Krankenkassen ihrer Nachschussverpflichtung nachkommen müssen und werden, sehe allerdings keinen Zusammenhang zwischen den Zusagen der Krankenkassen zur Beteiligung resp. vollständigen Übernahme der Nachzahlungen und der Neubescheidung. Insofern sehe ich jede weitere Nichtbearbeitung der Neubescheide als nicht gerechtfertigt an.





Ich erwarte Ihre Antwort, die Neubescheidung und die Nachzahlung noch in diesem Jahr, um steuerliche Nachteile wie weitere Zinszahlungen auf durch den Einbehalt notwendig gewordene Kredite zur Finanzierung der Praxisführung zu vermeiden.








Mit freundlichen Grüßen





